
705 der Beilagen zu den stenographischenProtokollen des Nationalrates X. GP. 

Bericht 

des Ausschusses für soziale ,Verwaltung 

über den Antrag der Abgeordneten Rosa 
Weber, Altenburger und Genossen, betref
fend Abänderung des Hausgehilfen- und 

Hausangestelltengesetzes (1301 A) 

Die Abgeordneten Rosa Web er, Al t e n
bur ger und Genossen haben in der·67. Sitzung 
des Nationalrates vom 10. Dezember 1964 den 
6bgenannten Initiativantrag eingebracht,der 
dem Ausschuß für soziale Verwaltung zuge
wiesen wurde. 

Der Initiativantrag sieht eine Erhöhung des 
Mindestausmaßes des bezahlten Jahresurlaubes 
von bisher 12 Werktagen auf 18 Werktage vor. 
Außerdem soll das Urlaubsausmaß nach 25 un
unterbrochenen Dienstjahren auf 30 Werktage 
-ansteigen. 

Anna Czerny 
Beridtterstatter 

Der Ausschuß für soziale V,erwaltung hat den 
Initiativantrag in seinen Sitzungen am 14. De
zember 1964 und am 6. April 1965 in Anwesen
heit des Bundesministers für soziale Verwaltung 
Pro ks eh beraten. In der Sitzung am 6. April 
1965 fungierte an Stelle der Abgeordneten Herta 
W i n k I e r die Abgeordnete Anna C zer n y 
als ,~erichterstatter. Bei der Abstimmung wurde 
der Gesetzentwurf in der dem Bericht ange
schlossenen Fassung einstimmig angenommen, 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung stellt 
somit den An t rag, der Nationalrat wolle· dem 
an g e sc h los sen enG e s e.t zen t w ur f . /. 
die verfassungsmäßige Zustimmungerieilen. 

Wien, am 6. April 1965 

Rosa Weber 
OblIlann 
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2 705 der Beilagen 

'j. 

Bundesgesetz vom , mit 
dem das Hausgehilfen- und Hausangestellten

gesetz abgeändert wird 
Der Nationalrat hat besrolossen: 

Artikel I 
Das Hausgehilfen- und Hausangestelltengesetz, 

BGBl. Nr. 235/1962, wird abgeändert wie folgt: 

Der § 9 hat zu lauten: 
,,§ 9. (1) Dem Dienstnehmer gebührt in jedem 

Dienstjahr ein ununterbroroener Urlaub, auf den 
die Vorsroriften des Arbeiterurlaubsgesetzes 
1959, BGBl. Nr. 24, in der jeweils geltenden 
Fassung, soweit im folgenden nirots anderes be
stimmt wird, Anwendung finden. Das Urlaubs
ausmaß beträgt bei einer Dienstzeit von weniger 
als 15 Dienstjahren 18 Werktage; es erhöht siro 
auf 24 Werktage, wenn das Dienstverhältnis ohne 
Unterbreroung 15 Jahre, und auf 30 Werktage, 
wenn das Dienstverhältnis ohne Unterbreroung 
25 Jahre gedauert hat. 

(2) Für Dienstnehmer, die Dienste höherer Art 
leisten (§ 1 Abs. 2), erhöht siro das Ausmaß des 
jährliroen Urlaubes bereits naro einer ununter
broroenen Dienstzeit von 2 Jahren auf 24 Werk
tage und auf 30 Werktage, wenn das Dienstver
hältnis ununterbroroen 25 Jahre gedauert hat. 

(3) Jugendliroen Dienstnehmern gebührt bis 
zum Ende des Dienstjahres, in dem sie das 
18. Lebensjahr vollenden, in jedem Dienstjahr 
ein ununterbroroener Urlaub von 24 Werktagen. 

(4) Während des Urlaubes gebührt dem Dienst
nehmer neben den auf die Urlaubszeit ent
fallenden, naro § 3 Abs. 2 abzugeltenden Saro
leistungen und auf den gleiroen Zeitraum ent
fallenden Geldbezügen ein Urlaubszusrouß. 
meser Zusrouß beträgt bei einem Urlaubs-

anspruro von 18 Werktagen das Eineinhalbfaroe, 
bei einem Urlaubsansprum von 24 Werktagen 
das Zweifaroe und bei einem Urlaubsanspruro 
von 30 Werktagen das Zweieinhalbfame der 
monatlimen Geldbezüge. 

(5) Wird der Urlaub an einem Montag ange
treten oder endet er an einem Samstag, so hat 
dem Urlaubsbeginn oder dem Urlaubsende der 
arbeitsfreie Sonntag (§ 6 Abs. 1) voranzugehen 
oder namzufolgen. An Sonntagen oder gesetz
limen Feiertagen, die in den Urlaub fallen, ist 
der Dienstnehmer von der Dienstleistung be
freit." 

Artikel II 

(1) Die Vorschriften dieses Bundesgesetzes 
gelten erstmalig für den Urlaub, der für das 
Dienstjahr gebührt, in das der 1. Jänner 1965 
fällt, soweit dieser Urlaub bis zum 31. Dezember 
1964 noro nicht verbraucht wurde. Allfällige 
Teilurlaube sind i~ aliquoten Ausmaß zu er
höhen, wobei auf ganze Tage aufzurunden ist. 

(2) Dienstnehmern, deren Dienstverhältnis in 
den Kalenderjahren 1964, 1965 . oder 1966 be
ginnt, gebührt im ersten Dienstjahr ein Urlaub 
von 15 Werktagen, ab dem zweiten Dienstjahr 
gebührt der Urlaub nach den Vorschriften des 
Artikels I. Für naro dem 1. Jänner 1967 an
fallende Urlaube beträgt das Mindestausmaß 
jedenfalls 18 Werktage. 

Artikel III 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
das Bundesministerium für soziale Verwaltung 
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
für Justiz betraut. 
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